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Streu- und Sprühberechtigung
1 Theoretisches Ausbildungsprogramm
Die theoretische Ausbildung umfasst mindestens 30 Unterrichtsstunden.
In der theoretischen Ausbildung müssen die folgenden Themen erläutert werden:

- gesetzliche Vorschriften über die Anwendung von Streu- und Sprühmitteln,

- Kenntnisse über Streu- und Sprühmittel,

- Technik

- Flugvorbereitung und -durchführung
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